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Qualitätssicherungsvereinbarung 
 

zwischen der 

 
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, 

Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, 
- nachfolgend „WALDMANN“ genannt - 

 

und der 

[Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 
- nachfolgend Lieferant genannt –  

- nachfolgend auch gemeinsam „Parteien“ und einzeln „Partei“ genannt - 

- - - 

Präambel 
 

Die Zielsetzung von WALDMANN ist es, seinen Kunden fehlerfreie Produkte mit einem Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit anzubieten. Eine umfassende und reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Parteien 
liegt in beiderseitigem Interesse. 

 
Zur dauerhaften Gewährleistung der Produktqualität beabsichtigen die Parteien daher, ein Qualitätssi-
cherungssystem einzurichten und aufrechtzuerhalten, das alle einschlägigen technischen Fragen der 
Qualitätssicherung und der Qualitätskontrolle umfasst, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und Lie-
ferung der zwischen den Parteien vereinbarten Produkte (nachfolgend „Vertragsprodukte“ genannt) 
beziehen. Außerdem sollen durch die Einrichtung des Qualitätssicherungssystems die Kosten gesenkt 
und Ansprüche aufgrund von Mängeln oder Produktfehlern vermieden sowie die Effizienz der Zusam-
menarbeit verstärkt werden. Zur Sicherstellung einer technisch hochwertigen und verlässlichen Qualität 
aller vom Lieferanten an WALDMANN gelieferten Vertragsprodukte schließen die Parteien folgende 
Qualitätssicherungsvereinbarung: 

 
 

§ 1 
Managementsysteme 

(1) Qualität 
Der Lieferant verpflichtet sich, ein adäquates, effizientes und verlässliches Qualitätsmanagementsystem 
(nachfolgend auch „QM-System“ genannt) zu unterhalten, das nach dem jeweils aktuellen Stand der 
Technik ausgerichtet ist (z. B. DIN EN ISO 9001), und die Vertragsprodukte entsprechend den Vorgaben 
dieses QM-Systems herzustellen und zu prüfen. Außerdem verpflichtet sich der Lieferant, die für die 
jeweiligen Vertragsprodukte gültigen gesetzlichen Regelungen und technischen Normen einzuhalten. 
 
Der Lieferant informiert WALDMANN umgehend über das von ihm eingerichtete QM-System und teilt 
WALDMANN für jedes Vertragsprodukt gesondert mit, welche konkreten Prüfungen vor der Lieferung 
eines Vertragsprodukts von ihm oder durch Dritte im Auftrag des Lieferanten durchgeführt werden. Der 
Lieferant teilt WALDMANN die Ergebnisse der jeweiligen Prüfungen laufend und unverzüglich mit. 

 
 Stellt sich heraus, dass das Qualitätssicherungssystem die vorgenannten Anforderungen nicht erfüllt, so 

dass Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der Vertragsprodukte beeinträchtigt werden, verpflichtet sich der 
Lieferant das QM-System entsprechend zu verbessern und WALDMANN diese Verbesserung des QM-
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Systems unverzüglich nachzuweisen. Weitergehende Rechte von WALDMANN nach diesem Vertrag, 
insbesondere aus den Regelungen in § 6 Abs. 2 und Abs. 3, bleiben unberührt. 

 
(2) Umwelt 

WALDMANN unterhält ein Umweltmanagement gemäß der DIN EN ISO 14001 und erwartet auch von 
seinen Lieferanten einen verantwortungsbewussten und nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Dies ver-
pflichtet den Lieferanten insbesondere zur Einhaltung aller für die Herstellung und den weltweiten Ver-
trieb der Vertragsprodukte maßgeblichen Gesetze und Verordnungen. Vom Lieferanten einzuhalten sind 
insbesondere die in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und den USA für die Herstellung und 
den Vertrieb der Vertragsprodukte geltenden Umweltstandards. Der Lieferant muss sicherstellen, dass 
diese Anforderungen auch von seinen Vorlieferanten eingehalten werden. 

 
 

§ 2 
Qualitätssicherung 

 
(1)  In der Entwicklungs- oder Prozesseinführungsphase eines Vertragsprodukts wendet der Lieferant geeig-

nete präventive Methoden der Qualitätsplanung an (z. B. Herstellbarkeitsanalyse, Zuverlässigkeitsunter-
suchungen, FMEA). Erfahrungen aus ähnlichen Projekten sind dabei zu berücksichtigen (z. B. Pro-
zessabläufe, Fähigkeitsstudien). Die erforderlichen Elemente der Qualitätsplanung können in einer indi-
viduellen schriftlichen Vereinbarung der Parteien gemeinsam festgelegt werden. 

(2)  Der Lieferant verpflichtet sich in eigener Verantwortung den Produktionsprozess und die Qualitätssiche-
rung so zu planen, zu organisieren und zu realisieren, dass eine umfassende Steuerung und Überwa-
chung gewährleistet ist und die an die Vertragsprodukte gestellten Qualitäts- und Sicherheitsanforderun-
gen in jedem Falle zu 100% eingehalten werden.  Sofern in den von WALDMANN vorgegebenen tech-
nischen Eigenschaften eines Vertragsprodukts funktions- oder prozesskritische Merkmale oder spezielle 
Prüfvorschriften enthalten sind, sind diese vom Lieferanten in die Planung des Produktionsprozesses 
und der Qualitätssicherung einzubeziehen. Der Lieferant hat WALDMANN die Einbeziehung der funkti-
ons- oder prozesskritischen Merkmale sowie der speziellen Prüfvorschriften einschließlich der laufenden 
Prüfungen nachzuweisen. Der Lieferant stellt sicher, dass die Prüfanforderungen von WALDMANN voll-
ständig umgesetzt und eingehalten werden.  

 Bei der Ermittlung der Prozessfähigkeit sind die Anforderungen an die Messmittelgenauigkeit und die 
Grundlagen der Statistik zu berücksichtigen. Solange die geforderte Prozesssicherheit nicht erreicht 
wird, ist der Fertigungsprozess von dem Lieferanten durch eine 100%-Prüfung der Vertragsprodukte 
abzusichern, zu dokumentieren und gegenüber WALDMANN nachzuweisen. 

 Die Prüfergebnisse sind auf geeigneten Protokollen zu dokumentieren und den Lieferungen der Ver-
tragsprodukte beizulegen. 

  
 Zur Erhaltung des Qualitätsstandards ist WALDMANN jederzeit berechtigt, vom Lieferanten die Erhö-

hung der entsprechenden Qualitätsanforderungen zu verlangen, insbesondere durch eine Steigerung 
der Zahl der durchzuführenden Prüfungen oder durch eine Änderung der Prüfmethoden. 

 
(3)   Bezieht der Lieferant für die Herstellung oder Qualitätssicherung der Vertragsprodukte Produktions- oder 

Prüfmittel, Software, Dienstleistungen, Material oder sonstige Vorlieferungen von anderen Lieferanten, 
so werden diese vom Lieferanten vertraglich in sein Qualitätssicherungssystem einbezogen oder er si-
chert selbst die Qualität der Vorlieferungen. 

 
(4)  Änderungen der Vertragsprodukte sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von WALDMANN 

zulässig. Sofern WALDMANN der Änderung eines Vertragsprodukts zugestimmt hat, hat der Lieferant 
alle Prozess- oder Prüfabläufe des QM-Systems entsprechend anzupassen und zu gewährleisten, dass 
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nur noch nach diesen geänderten oder neuen Prozess- oder Prüfabläufen gearbeitet wird. Jede Ände-
rung der Prozess- und Prüfabläufe sowie eine Änderung der Produktionsstätte ist WALDMANN unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 3 

Erstmuster 
 
(1) Eine Erstbemusterung ist insbesondere erforderlich, wenn: 
 

• ein neues Vertragsprodukt bestellt wird,  

• eine Änderung eines Vertragsprodukts erfolgen soll, 

• ein neues Werkzeug für die Produktion eines Vertragsprodukts verwendet oder ein Wechsel oder 
eine Änderung eines im Produktionsprozess eines Vertragsprodukts verwendeten Werkzeugs vor-
genommen werden soll, 

• eine neue Maschine oder Anlage in den Produktionsprozess eingebunden oder eine vorhandene 
und für die Herstellung eines Vertragsprodukts verwendete Maschine oder Anlage über reine War-
tungsarbeiten hinaus geändert wird, 

• ein neuer Vorlieferant in den Produktionsprozess eines Vertragsprodukts eingebunden werden soll 
oder das Vorprodukt eines Vorlieferanten, das für ein Vertragsprodukt verwendet wird, geändert 
werden soll, 

• eine Änderung der Produktionsstätte eines Vertragsprodukts oder eines Vorprodukts erfolgen soll, 

• bezüglich eines Vertragsprodukts innerhalb der letzten 2 Jahre keine Serienlieferung an WALD-
MANN erfolgt ist. 

(2)  WALDMANN legt die vom Lieferanten im Rahmen der Erstbemusterung die zu prüfenden Merkmale der 
Vertragsprodukte in den jeweiligen Erstmusterprüfberichten (im Folgenden: EMPB) fest. 

 
Erstmuster sind WALDMANN durch den Lieferanten mit vollständig ausgefülltem EMPB vorzustellen, 
welcher insbesondere folgende Unterlagen bzw. Angaben enthalten muss: 

 
• EMPB-Deckblatt 

• Funktionsbericht 

• Messbericht 

• Zeichnung, Technisches Datenblatt 

• Externe Prüfnachweise  

• CE-Konformitätserklärung (soweit gesetzlich vorgeschrieben). 
Die Dokumentation der Erstmusterprüfung hat auf einem allgemein üblichen Formular eines Erstmuster-
prüfberichts zu erfolgen. 

(3) Bestehen für die Vertragsprodukte zusätzliche Spezifikationsanforderungen von WALDMANN, z.B. hin-
sichtlich der Lebensdauer, der Temperaturbeständigkeit, dem Korrosionsschutz, sind diese durch den 
Lieferanten im Rahmen der Erstbemusterung durch geeignete Prüfungen gegenüber WALDMANN nach-
zuweisen. Die Ergebnisse der nach Satz 1 vom Lieferanten durchzuführenden Prüfungen sind WALD-
MANN mit dem jeweiligen EMPB mitzuteilen. 

  
(4) Sämtliche Erstmuster müssen durch den Lieferanten vollständig unter Serienbedingungen hergestellt 

werden.  
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(5) Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, sind vom Lieferanten jeweils drei Erstmuster 
eines Vertragsprodukts zu fertigen. Diese müssen so gekennzeichnet sein, dass die Zuordnung der 
Messwerte und der jeweiligen EMPBs zu dem jeweiligen Erstmuster für WALDMANN eindeutig erkenn-
bar ist. 

 
(6) Nach Vorlage der Erstmuster und der EMPBs durch den Lieferanten führt WALDMANN nach eigenem 

Ermessen Gegenprüfungen durch. Aufgrund dieser Gegenprüfungen und den vom Lieferanten vorge-
legten Messergebnissen entscheidet WALDMANN über die Freigabe des jeweiligen Erstmusters für die 
Serienfertigung. 

 
(7) Sämtliche Änderungen des Produktionsprozesses eines Vertragsprodukts nach der Freigabe zur Seri-

enfertigung durch WALDMANN bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung von WALDMANN.   
 
(8) Können von WALDMANN für die Vertragsprodukte vorgegebene Spezifikationsanforderungen vom Lie-

feranten nicht erfüllt werden, ist dies WALDMANN unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
(9) Die Freigabe eines Erstmusters durch WALDMANN entbindet den Lieferanten nicht von der Verantwor-

tung für die Qualität der Vertragsprodukte. Die Freigabe ist rein technischer Art und stellt keinen Liefer-
auftrag dar. Vor Aufnahme bzw. Wiederaufnahme der Serienlieferung eines Vertragsprodukts an WALD-
MANN muss eine schriftliche Serienlieferfreigabe durch WALDMANN für das jeweilige Vertragsprodukt 
vorliegen.  

 
(10) Sofern aufgrund der Änderung eines Vertragsprodukts und/oder des Produktionsprozesses eines Ver-

tragsprodukts vom Lieferanten eine erneute Erstbemusterung durchzuführen ist, können sich die Par-
teien auf eine nach Art und Umfang der jeweiligen Änderung eingeschränkte Erstmusterprüfung verstän-
digen. Können sich die Parteien insoweit nicht einigen, hat der Lieferant eine vollständige Erstmuster-
prüfung durchzuführen.  

 
§ 4 

Eingangsprüfung 
 
(1) Ziel von WALDMANN ist es, durch Einrichtung des vereinbarten QM-Systems beim Lieferanten und dem 

Nachweis der Prüfung der gelieferten Vertragsprodukte durch den Lieferanten die Wareneingangsprü-
fung bei WALDMANN zu reduzieren. 

 
(2) Der Lieferant liefert die Vertragsprodukte in geeigneten Transportmitteln an, um die Unversehrtheit der 

Vertragsprodukte auf dem Transportweg (z. B. Beschädigungen, Verschmutzung, Korrosion usw.) zu 
gewährleisten. 

(3) Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Wareneingangskontrolle bei WALDMANN hinsichtlich der 
vom Lieferanten gelieferten Vertragsprodukte auf äußerlich erkennbare Transportschäden sowie Men-
gen- oder Identitätsabweichungen beschränkt ist. Im Übrigen wird WALDMANN die gelieferten Vertrags-
produkte nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs fertigungsbegleitend 
überprüfen und dabei auftretende Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen 
nach deren Feststellung, dem Lieferanten schriftlich anzeigen. Weitergehende als die vorgenannten An-
zeige- und Untersuchungspflichten obliegen WALDMANN gegenüber dem Lieferanten nicht. Insoweit 
verzichtet der Lieferant hiermit auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge nach § 377 Abs. 1 und 
Abs. 2 HGB. Der vorstehende Verzicht des Lieferanten auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge 
nach § 377 Abs. 1 und Abs. 2 HGB erstreckt sich insbesondere auf solche Eigenschaften der Vertrags-
produkte, deren Prüfung der Lieferant nach dieser Vereinbarung und/oder nach Maßgabe des von ihm 
eingerichteten QM-Systems übernommen hat. WALDMANN nimmt diesen Verzicht hiermit an.  

(4) Müssen bei WALDMANN Vertragsprodukte aufgrund von Qualitätsmängeln gesperrt werden, so liefert 
der Lieferant auf entsprechende Aufforderung durch WALDMANN die zur Aufrechterhaltung der Produk-
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tion bei WALDMANN erforderlichen Vertragsprodukte mangel- und kostenfrei als Ersatz. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn WALDMANN den begründeten Verdacht eines Qualitätsmangels der gelieferten Ver-
tragsprodukte hat. 

(5) Der Lieferant verpflichtet sich, bei Beanstandungen der Vertragsprodukte durch WALDMANN jede Ab-
weichung zu analysieren und WALDMANN das Ergebnis dieser Analyse unverzüglich im 8-D Format 
mitzuteilen. WALDMANN behält sich das Recht vor, vom Lieferanten die Nachbesserung der von ihm 
vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen zu fordern, sollten diese von WALDMANN nicht als erfolgsverspre-
chend angesehen werden. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche durch WALDMANN gegenüber 
dem Lieferanten bleibt ausdrücklich vorbehalten, insbesondere 

 
•   erweiterte Prüfungen der Vertragsprodukte bei WALDMANN, 

•   die Durchführung eines Audits des Produktionsprozesses und/oder der Qualitätssicherung beim Lie-
feranten durch WALDMANN oder einen von WALDMANN beauftragten Dritten.  

Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit einem von WALDMANN beanstandeten Vertragsprodukt 
entstehen, insbesondere die Kosten der Analyse und der Abhilfemaßnahmen, werden vom Lieferanten 
getragen, es sei denn, er hat die Ursache der Beanstandung des Vertragsprodukts nicht zu vertreten.   

(6) Aufwendungen und Schäden, die bei WALDMANN infolge eines mangelhaften Vertragsprodukts entste-
hen, z.B. durch Betriebsstillstände, Verschrottung, Nacharbeits- und/oder Logistikaufwand, sind WALD-
MANN vom Lieferanten zu erstatten, es sei denn, der Lieferant hat den Mangel des Vertragsprodukts 
nicht zu vertreten.  

(7) Ansprüche aufgrund von Mängeln, die von WALDMANN erst nach der Eingangsprüfung der Vertrags-
produkte festgestellt werden, bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

(8)  Eine weitergehende Haftung des Lieferanten bleibt unberührt, insbesondere wenn der Lieferant zwin-
gend nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus der Übernahme einer Garantie haftet oder einen Scha-
den schuldhaft verursacht hat. 

 
§ 5 

Qualitätsaudit 
 
(1) Der Lieferant ist verpflichtet, Aufzeichnungen über die Einzelheiten des Qualitätssicherungssystems und 

die Durchführung der Qualitätssicherungsmaßnahmen, insbesondere der Prüfungen, zu führen und 
diese Aufzeichnungen sowie etwaige Muster der Vertragsprodukte übersichtlich geordnet zu verwahren. 
Die Unterlagen und Muster sind zehn Jahre aufzubewahren. Art und Umfang der Aufzeichnungen und 
Muster ergeben sich im Einzelnen aus der Anlage 1. 

 
(2)  Der Lieferant ist damit einverstanden, dass WALDMANN jederzeit Einsicht in diese Aufzeichnungen 

nimmt. Der Lieferant wird WALDMANN die Aufzeichnungen erläutern und Kopien der Aufzeichnungen 
sowie etwaige Muster aushändigen. 

 
Der Lieferant gestattet WALDMANN oder einem von WALDMANN beauftragten Dritten (z.B. Prüf- und 
Zertifizierungsstellen) in angemessenen Zeitabständen nach vorheriger Absprache während der übli-
chen Geschäftszeiten und ohne Beeinträchtigung des Betriebs des Lieferanten Audits durchzuführen, 
mit denen festgestellt werden soll, ob der Lieferant das vereinbarte QM-System eingerichtet hat und die 
Anforderungen von WALDMANN an die Qualitätssicherung erfüllen werden.  
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WALDMANN teilt dem Lieferanten das Ergebnis des jeweiligen Audits schriftlich mit. Sind aus Sicht von 
WALDMANN Änderungen des QM-Systems erforderlich, verpflichtet sich der Lieferant, für diese Ände-
rungen unverzüglich einen Maßnahmenplan zu erstellen, diesen nach Zustimmung von WALDMANN 
unverzüglich umzusetzen und WALDMANN die Umsetzung der jeweiligen Änderung des QM-Systems 
schriftlich zu bestätigen. 

 
§ 6 

Informationen 
 
(1) Der Lieferant hat WALDMANN unverzüglich schriftlich zu informieren und Änderungsvorschläge zu un-

terbreiten, wenn der Lieferant Qualitätseinbrüche, also die Zunahme von Qualitätsmängeln, feststellt. 
WALDMANN wird dem Lieferanten mitteilen, ob und welche Änderungen der Lieferant gegenüber dem 
ursprünglich vereinbarten Qualitätssicherungssystem vorzunehmen hat. Bis zur Änderung des Systems 
hat der Lieferant durch sofortige Sondermaßnahmen, insbesondere durch erhöhte Prüfdichte, die Qua-
lität und die Lieferfähigkeit auf eigene Kosten sicherzustellen.  

 
(2) Außerdem hat der Lieferant WALDMANN unverzüglich schriftlich zu informieren und Änderungsvor-

schläge zu unterbreiten, wenn sich bei der Durchführung dieser Vereinbarung zeigt, dass Abweichungen 
von dem ursprünglich vereinbarten Qualitätssicherungssystem erforderlich oder zweckmäßig sind, ins-
besondere hinsichtlich der Prüf- und Fertigungsverfahren, Zulieferteile, Prüfpläne, Datenblättern und 
sonstiger Unterlagen sowie des Einsatzes von Materialien. WALDMANN wird dem Lieferanten mitteilen, 
ob und welche Änderungen der Lieferant gegenüber dem ursprünglich vereinbarten Qualitätssicherungs-
system vorzunehmen hat. 

 
(3) WALDMANN teilt dem Lieferanten schriftlich mit, wenn eines der gelieferten Vertragsprodukte nicht die 

Qualitätsanforderungen erfüllen sollte. Soweit möglich, wird WALDMANN Änderungen im Hinblick auf 
die Konstruktion und Herstellung der Vertragsprodukte oder die entsprechenden Prüfmethoden vorschla-
gen. 

 
(4) Die Parteien werden sich während der Laufzeit der Vereinbarung auf Verlangen von WALDMANN ab-

stimmen, insbesondere bei einer Abstufung der Lieferantenbewertung, anhaltenden Qualitätsproblemen, 
einer Verschlechterung der Anlieferqualität im Vergleich zu den freigegebenen Erstmustern, um das 
Qualitätssicherungssystem zu verbessern, insbesondere die Kosten zu senken, Mängelansprüche und 
Ansprüche aus Produkthaftung zu vermeiden sowie die Effizienz der Zusammenarbeit zu verstärken. 

 
(5)  Der Lieferant wird an von WALDMANN gewünschten Besprechungen über die Qualitätssicherung mit 

entsprechend qualifizierten Mitarbeitern teilnehmen.  
 
(6)  Der Lieferant informiert WALDMANN bei einer Bauteilabkündigung oder anderen Gründen, die dazu 

führen können, dass der Lieferant die bestellten Vertragsprodukte nicht mehr liefern kann. Diese Infor-
mation durch den Lieferanten hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass von WALDMANN die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden können, um die Produktion bei WALDMANN und/oder den Vertrieb der 
Vertragsprodukte durch WALDMANN sicher zu stellen. 

 
 

§ 7 
Produkthaftungsansprüche 

 
(1) Der Lieferant anerkennt hiermit seine uneingeschränkte und alleinige Verantwortlichkeit für alle Mängel-

ansprüche sowie für etwaige Ansprüche aus der Produkthaftung, sofern ein hinreichender Nachweis 
besteht, dass die Ursache für solche Ansprüche von Produkten ausgeht, die der Lieferant geliefert hat. 
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(2) Der Lieferant ist für alle Ansprüche verantwortlich, die Dritte wegen Personen-, Sach- oder Vermögens-

schäden geltend machen, welche auf ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzuführen sind. 
 
(3) Sofern WALDMANN wegen eines vom Lieferanten gelieferten Vertragsprodukts einen Rückruf durchfüh-

ren oder eine Warnung gegenüber Dritten aussprechen muss, unterstützt der Lieferant WALDMANN 
nach besten Kräften, übernimmt der Lieferant insoweit jegliche Verantwortlichkeit und ersetzt WALD-
MANN alle hierdurch entstehenden Kosten und sonstige Schäden. 

 
(4) Der Lieferant ist verpflichtet, WALDMANN von Ansprüchen Dritter aus Produkthaftung freizustellen, so-

weit der Lieferant für den Produktfehler und den eingetretenen Schaden nach produkthaftungsrechtli-
chen Grundsätzen verantwortlich ist. Weitergehende Ansprüche von WALDMANN bleiben unberührt.  

 
(5) Der Lieferant ist verpflichtet, eine erweiterte Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung sowie eine 

Rückrufversicherung mit einem weltweiten Deckungsschutz und mit einer für die Vertragsprodukte an-
gemessenen Deckungssumme von mindestens € 3 Mio. pro Personenschaden für jede einzelne Person 
und mindestens € 5 Mio. pro Sachschaden und mindestens € 5 Mio. pro Vermögensschaden abzuschlie-
ßen und aufrecht zu halten. Der Lieferant tritt schon jetzt die Forderungen aus diesen Versicherungen 
mit sämtlichen Nebenrechten an WALDMANN ab. WALDMANN nimmt diese Abtretung schon jetzt an. 
Sofern nach dem Versicherungsvertrag eine Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der Lieferant hier-
mit die Versicherung unwiderruflich an, etwaige Zahlungen nur an WALDMANN zu leisten. Weiterge-
hende gesetzliche Ansprüche von WALDMANN bleiben hiervon unberührt. Der Lieferant hat WALD-
MANN auf Verlangen den Abschluss dieser Versicherungen nachzuweisen. Kommt der Lieferant dieser 
Pflicht nicht ordnungsgemäß nach, ist WALDMANN berechtigt, nicht aber verpflichtet, diese Versiche-
rungen auf Kosten des Lieferanten abzuschließen. Der Lieferant unterlässt jede Handlung und jedes 
Unterlassen, das den Versicherungsschutz gefährden könnte. 

 
(6) Der Lieferant wird dafür Sorge tragen, dass seine Produkthaftpflichtversicherung die vorstehende Abän-

derung der gesetzlichen Haftungsregelung anerkennt, ohne dass dadurch der bestehende Deckungs-
schutz ihrer Produkthaftpflichtversicherung beeinträchtigt wird. 

 
 

§ 8 
Geheimhaltung 

 
(1) Die Parteien sind verpflichtet, sämtliche ihnen zugänglich werdenden Informationen, die als vertraulich 

bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse erkennbar 
sind, bis fünf Jahre nach Vertragsbeendigung, geheim zu halten und sie, soweit nicht für die Geschäfts-
beziehung geboten, weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten. 

 
(2) Die Geheimhaltungsverpflichtung entfällt, soweit die Informationen der empfangenden Partei nachweis-

lich bereits vor Aufnahme der Vertragsbeziehung bekannt oder vor der Aufnahme der Vertragsbeziehung 
allgemein bekannt oder allgemein zugänglich waren oder ohne Verschulden der empfangenden Partei 
allgemein bekannt oder zugänglich werden. Die Beweislast trägt die empfangende Partei. 

 
(3) Die Parteien werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den für sie tätigen Arbeitnehmern und 

Beauftragten sicherstellen, dass auch diese unbefristet jede eigene Verwertung, Weitergabe oder unbe-
fugte Aufzeichnung solcher Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen. 
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(4) Für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes gegen die Geheimhaltungsverpflichtung hat der Lieferant an 
WALDMANN eine angemessene, von WALDMANN nach billigem Ermessen festzusetzende Geld-
summe als Vertragsstrafe zu zahlen, deren Höhe im Streitfall vom Landgericht Konstanz überprüft wer-
den kann. § 348 HGB wird ausdrücklich abbedungen. Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzan-
sprüche von WALDMANN bleibt unberührt. Die Vertragsstrafe ist auf den WALDMANN entstandenen 
Schaden anzurechnen.  

 

(5) Sämtliche an den Lieferanten überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum von WALDMANN und sind als 
solche zu kennzeichnen. Der Lieferant hat auf Anforderung sämtliche Informationen und Unterlagen un-
verzüglich an WALDMANN herauszugeben sowie Vervielfältigungen davon zu vernichten. Ein Zurück-
behaltungsrecht im Hinblick auf Unterlagen steht dem Lieferanten nicht zu. 

 
 

§ 9 
Dauer der Vereinbarung und Kündigung 

 
(1) Diese Vereinbarung endet mit der Beendigung der Lieferbeziehung zwischen WALDMANN und dem 

Lieferanten. 
 
(2) WALDMANN kann die Vereinbarung unabhängig davon mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines 

Kalenderjahres kündigen. 
 
(3) Das Recht der Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

 
(4) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

 
 

§ 10 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Der Lieferant ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von WALDMANN berechtigt, Rechte und 

Pflichten auf Dritte zu übertragen oder die Qualitätssicherung oder wesentliche Teile der Qualitätssiche-
rung durch Dritte ausführen zu lassen. 

 
(2) Gegenansprüche des Lieferanten berechtigen nur dann zur Aufrechnung, wenn sie rechtskräftig festge-

stellt oder unstreitig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Lieferant nur geltend machen, wenn der 
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 
(3) Diese Vereinbarung enthält alle getroffenen Vereinbarungen. Weitere schriftliche oder mündliche Ne-

benabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schrift-
form. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 

 
(4) Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
(5) Für die Rechtsbeziehungen zwischen WALDMANN und dem Lieferanten gilt das Recht der Bundesre-

publik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG). 

 
(6) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen WALD-

MANN und dem Lieferanten ist der Sitz von WALDMANN. WALDMANN ist auch zur Klageerhebung am 
Sitz des Lieferanten sowie an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand berechtigt. Schiedsklauseln wird 
widersprochen. 
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(7) Erfüllungsort für sämtliche Leistungen des Lieferanten und von WALDMANN ist der Sitz von WALD-
MANN. 

 
(8) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden oder sollte sich in dieser Vereinbarung eine Lücke befinden, so wird dadurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
gilt diejenige wirksame oder durchführbare Bestimmung als vereinbart, die dem Zweck der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer Lücke gilt diejenige Bestimmung 
als vereinbart, die dem entspricht, was nach dem Zweck dieser Vereinbarung vereinbart worden wäre, 
sofern die Parteien die Angelegenheit von vorne herein bedacht hätten. 

 
(9) Dieser Vereinbarung sind als wesentliche Bestandteile folgende Anlagen beigefügt: 

 
- Anlage 1: Art und Umfang der Aufzeichnungen und Muster 

 
 
 
 
 

WALDMANN 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift  
 
 
 
 
 

 LIEFERANT 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift  
 
 
 

 

Name in Druckbuchstaben und Funktion: 
 
 
 
 
 

 Name in Druckbuchstaben und Funktion: 
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ART UND UMFANG DER AUFZEICHNUNGEN 
UND MUSTER 
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Qualitätsaufzeichnungen dienen dem Nachweis, dass die Qualitätsforderungen erfüllt werden und ein funk-
tionierendes Qualitätsmanagement eingesetzt wird. 
 
1.1 Qualitätsaufzeichnungen:  

Der Lieferant muss über detaillierte schriftliche Aufzeichnungen aller Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Produkt verfügen und diese aufbewahren.  
Qualitätsaufzeichnungen sind beispielsweise, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, alle Unterlagen zur Konstruk-
tion, Entwicklung, Zusammensetzung, Beschaffung, Herstellung, Prüfung, Qualität, Validierung, Rückverfolgbar-
keit, Aufarbeitung, Verpackung, Beschriftung, Inspektion und Auslieferung des Produkts. 
Qualitätsaufzeichnungen sind auch alle Unterlagen, die gemäß dieser Qualitätssicherungsvereinbarung, der Lie-
fervereinbarung und den geltenden Qualitätssicherheitsvorschriften erforderlich sind. 

 
1.2 Dokumentenaktualisierung:  

Der Lieferant muss ein System zur Aktualisierung von Dokumenten einführen und aufrechterhalten, um sicher-
zustellen, dass die Qualitätsaufzeichnungen entsprechend den Forderungen dieser Qualitätssicherungsverein-
barung, der Liefervereinbarung sowie den geltenden Rechtsvorschriften erstellt werden. 
 
 

1.3 Pflege und Sicherheit der Qualitätsaufzeichnungen:  
Der Lieferant muss Qualitätsaufzeichnungen entsprechend dieser Qualitätssicherungsvereinbarung aufbewah-
ren. Die Aufbewahrung muss so erfolgen, dass eine Alterung und ein Verlust vermieden wird und elektronische 
Daten gesichert werden.  
 

 
1.4 Elektronische Qualitätsaufzeichnungen:  

Neben den übrigen Bestimmungen dieses Abschnitts muss der Lieferant für alle Qualitätsaufzeichnungen, die 
elektronisch erstellt, gepflegt und archiviert werden, diese so schützen, dass sie während der gesamten Archi-
vierungsfrist exakt und zeitnah ausgelesen werden können. Der Systemzugang ist auf autorisierte Einzelperso-
nen zu beschränken.  
 

 
1.5 Aufbewahrung von Qualitätsaufzeichnungen:  

Der Lieferant muss alle Qualitätsaufzeichnungen mindestens 15 Jahre ab Datum der Lieferung an Waldmann 
aufbewahren. Darüber hinaus gehende rechtliche Vorgaben sind einzuhalten. 
 
 

1.6 Umgang mit Mustern:  
Unter Muster werden Erstmuster, Freigabemuster, Grenzmuster und sonstige zwischen Waldmann und dem 
Lieferanten vereinbarten Muster verstanden. Diese sind vom Lieferanten so zu kennzeichnen und zu verwahren, 
damit eine jederzeitige Identifikation möglich ist und Beschädigungen, Veränderungen und Verlust sicher ver-
mieden werden. 
Diese Muster sind mindestens 15 Jahre ab Freigabe durch Waldmann aufzubewahren und müssen auf Anfrage 
Waldmann zugänglich gemacht werden.  
 
 

1.7 Zugang zu Qualitätsaufzeichnungen:  
Auf Anfrage müssen die Aufzeichnungen Waldmann zugänglich gemacht werden, sobald Waldmann diese 
schriftlich anfordert.  

 
 
 


